
Was ist versichert?
Wir bieten Versicherungsschutz während 

einer Auslandsreise. Wir erbringen Geld- und 

Unterstützungsleistungen. Unsere Geldleistungen 

berechnen wir entweder pauschal oder anhand der 

tatsächlich angefallenen Kosten. Einen Selbstbehalt 

hast Du nicht!

Vom Versicherungsschutz umfasst sind die folgenden 

Leistungen:

Reisekrankenschutz

Medizinische und (schmerzstillende) 

zahnmedizinische Notfallbehandlungen, 

Krankenhaustagegeld, 

Krankentransporte, Rückführung und spätere 

Rückreisen,

Kosten für Such-, Bergungs- oder Rettungseinsätze,

Verlängerung des Aufenthalts,

Leistungen bei begleiteter Rückreise minderjähriger 

Mitreisender, 

Kosten für den Krankenbesuch im Ausland und

Leistungen bei Terrorakten

Reiseunfallschutz

Leistungen aufgrund von Invalidität und

Todesfallleistung, Leichenrücktransport oder 

Bestattung

Reiseabbruchschutz

Reisegepäckschutz 

Gepäckverlust oder -beschädigung, 

Verspätung des Reisegepäcks, 

Reiseverzögerung und

Verlust von Reisedokumenten.

Reiserechtsschutz

bei Verwaltungs- und Strafverfahren, 

bei zivilrechtlicher Haftung, 

Kaution und

Kommunikationskosten.

Reisemobilitätsschutz

Überführung des PKWs,

Pannen- und Abschlepp-Service,

Rücktransport des beschädigten PKWs und 

Zusätzliche Kosten während der Fahrzeugreparatur.

Genaueres zu den versicherten Ereignissen 

und den Leistungen findest Du in den 

Versicherungsbedingungen.

Wir legen spezifische Versicherungssummen für 

jede dieser Leistungen fest, die Du in Deinem 

persönlichen und selbstverständlich gesicherten 

Account auf der CHERRISK Online Plattform und im 

Versicherungsschein einsehen kannst. Bei einigen 

besonders einschneidenden versicherten Ereignissen 

gibt es keine feste Versicherungssumme. Hier 

erstatten wir die Kosten stets in voller Höhe. 

Dieses Blatt dient nur Deiner Information und gibt Dir einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte und Beson-

derheiten der CHERRISK Auslandsreiseversicherung. Die vollständigen Informationen findest Du in Deinen Vertragsdo-

kumenten. Damit Du umfassend informiert bist, lies bitte alle Unterlagen durch!

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Die CHERRISK Auslandsreiseversicherung ist eine Schadens- und Unfallversicherung speziell für Auslandsreisen. Sie 
bietet Versicherungsschutz u.a. gegen Risiken durch Krankheiten, Unfälle, Gepäckverlust- und Reiseunregelmäßigkeiten, 
rechtliche Inanspruchnahme durch Dritte im Ausland sowie Mobilitätsbeschränkungen während einer Auslandsreise. 
Grundlage sind die Versicherungsbedingungen der CHERRISK Auslandsreiseversicherung.

Gültig von: 

01.09.2021

CHERRISK Auslandsreiseversicherung

Reiseversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 

UNIQA Versicherung AG, Liechtenstein 

Schadens- und Unfallversicherer

Überwacht – aktiv

Genehmigungsnummer: 29



Wo bin ich versichert?
Wir versichern die versicherten Personen während der Auslandsreise entsprechend des Geltungsbereiches des von Dir 
gewählten Tarifes. Voraussetzung ist, dass Du den Versicherungsvertrag mit uns in Deutschland abgeschlossen hast. 
Wir bieten die Tarife „Reisen innerhalb Europas“, „Reisen außerhalb Europas“ (ohne die USA und Kanada) und 

„Reisen in die USA und nach Kanada“ an. Genaueres zum Geltungsbereich und ausgenommenen Gebieten findest 
Du in den Versicherungsbedingungen. 

Welche Verpflichtungen habe ich?
•	 Du musst alle Fragen in unserem Online-Antragsverfahren wahrheitsgemäß und vollständig beantworten!
•	 Du musst Deinen Beitrag rechtzeitig und vollständig bezahlen!
•	 Du musst uns Änderungen Deiner Daten insbesondere Deiner Adresse und Deiner E-Mail-Adresse so bald wie 

möglich anzeigen!
•	 Bei Krankheit oder nach einem Unfall mit drohenden Körperschäden musst Du sofort einen Arzt aufsuchen und 

Dich behandeln lassen!
•	 Du musst unseren Assistance Dienstleister und/oder uns so bald wie möglich über ein versichertes Ereignis 

informieren und uns die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen!

Wann und wie zahle ich? 
Bei der CHERRISK Auslandsreiseversicherung zahlst Du einen Einmalbeitrag. Diesen zahlst Du einfach im 
Rahmen des Online-Antragsverfahrens mit Kreditkarte, PayPal oder durch SEPA Lastschrift. 

Wann beginnt und endet die Deckung?
Die Versicherungsdeckung der CHERRISK Auslandsreiseversicherung besteht für den Zeitraum der 
versicherten Auslandsreise, d.h. ab Antritt der Reise bis zum Ende der Reise. 
Den Status Deines Versicherungsschutzes sowie das Anfangs- und Enddatum des Versicherungsschutzes 
kannst Du in Deinem persönlichen und selbstverständlich gesicherten Account auf der CHERRISK Online 
Plattform einsehen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Die CHERRISK Auslandsreiseversicherung ist für den Zeitraum Deiner Auslandsreise abgeschlossen und endet 
automatisch mit Ende Deiner Auslandsreise, ohne dass es einer Kündigung bedarf!

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Die Mobilitätssicherung gilt nur innerhalb Europas. 

Für einige Leistungen gilt eine vereinbarte 

Versicherungssumme als Obergrenze unserer 

Leistungspflicht. Diese ist im Versicherungsschein 

ausgewiesen.

Das Krankenhaustagegeld gilt nur, wenn sich eine andere 

Kostenstelle an den medizinischen Kosten beteiligt. 

Neben der Leistung bei Terrorakten erbringen wir keine 

weiteren Leistungen.  

Fallen Unfallfolgen mit einer bestehenden Krankheit 

zusammen, kann dies zu einer Kürzung der Leistung führen.

Weitere Deckungsbeschränkungen ergeben sich aus den 

Versicherungsbedingungen. 

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind insbesondere: 

Reisen in Deutschland,

Pendeln zu Deinem Arbeitsplatz,

Schäden aufgrund von Krieg,

Reiserücktrittskosten.

Im Rahmen des Reisekranken- und -unfallschutzes 

nicht versichert sind insbesondere:

Schwangerschaften ab der 36. Woche,

die Ausübung von Hoch-Risiko-Sportarten oder 

Motorrennen,

Sexuell übertragbare Krankheiten,

Kosten für vorbeugende Impfungen.

Im Rahmen des Reisegepäckschutzes nicht versichert 

sind insbesondere:

Schmuck, Kunstwerke, Schlüssel

Sparbücher, Wertpapiere, Eintrittskarten und

Musikinstrumente.

Weitere Ausschlüsse ergeben sich aus den 

Versicherungsbedingungen. 


